
Stenographisches Protokoll. 
59. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich. 

v. Gesetzgebungsperiode. 

Inhall 
1. Nationalrat. 

a) Beschluß des Nationalrates, betreffend Beendi
gung der Frühjahrstagung 1947 (S. 1615). 

b) Schlußworte des Präsidenten Kunschak zum 
Abschluß der Frühjahrstagung (S.1615). 

2. Personalien. 
Krankmeldung (S. 16G5). 

3. Bundesregierung. 
Schriftliche Beantwortung der Anfragen 110/J bis 
112/J (S. 1G05). 

4. Ausschiisse. 
Zuweisung des Antrages 100jA (S.1605). 

5. Verhandlungen. 
a) Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (403 d.B.), betreffend 
das Opferfürsorgegesetz (434 d. B.). 
Berichterstatter: Probst (S.1605); 
Redner: Elser (S. 1607) und Paula Wallisch 
(S. 1609); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter und 
dritter Lesung (S. 1610). 

Freitag, 4. Ju1l1947. 

b) Bericht des Ausschusses für soziale VerwaltUl:;g 
über die Regierungsvorlage (4U5 d.B.), betreffend 
das Wiedereinsteilungsgesetz (435 d. B.). 
Berichterstatter: Mark (S.1610); 
Redner: Elser (S. 1611), Krisch (S. 1612) 
und Lakowitsch ($.1614); 
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter und 
dritter Lesung (S. ] 614). 

In der Sitzung eingebrachter 
Antrag 

der Abgeordneten Petschnik, Pro bst, lng. Wald
bru'nner und Genossen, betreil'end ein 
Bundesgesetz zur Förderung des Wiederaufbaues 
zerstörter Wohnhäuser (Wiederaufbaugesetz) 
(101/A). 

Eingelangt sind die Antworten 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abgeordneten BI Ü m el und Genossen (701 A.B. 
zu 110jJ); 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfragen 
der Abgeordneten lng. Raab und Genossen 
sowie der Abgeordneten Dr. Pittermann und 
Genossen (71/A. B. zu 111jJ und 112/J) . 

. Beginn der Sitzung: 10 Uhr 20 Minuten. 
Präsident Kunschak eröffnet die Sitzun.g. 

K ra n ik gemeldet ist der Abg. Dr. S te m
be r g e.i. 

Der Antrl,l:g 100/ A wurde dem zuständigen 
Ausschuß zug e wie 'se n. 

Die 'schriftliche B ·e'a nt wo r tun g der 
Anfragen 110M bJils '113/J wurde den aru
rragenden Mitgliedern des Hauses über
mittelt. 

Es wi.rd in die T a :g es 0 r d nun g einge
gangen. 

1. Punkt ist der ,Bericht des Ausschusses 
flÜrsoziale Verwaltung über die Regierungs
vorlage (403 d. iB.): Bu.ndesgesetz 'Ülber die 
F'Ürsorgef'Ür die Ople'r des Kamp~,es um ein 
freieis, demokratisches österreich und die 
Opfer poUtiSJOher V,erfolgung (Opferfürsorge
gesetz) (434 d. ß.). 

BerichterstaUer Probst: Hohes Haus! Die 
Provisorische Staatsr,egierung hat am 17 .Juli 
1945 ein sog,enannt-es Opiferflür-sorge.g-esetz er
lassen. Dieses lGe's-etz beSltand -aus 12 Para
graphen. Die Praxis der Fürsorge für die 
Opfe.i des Freiheitskampfes um österreich 
hat nun bewies-en, daß-wir mit diesem Ge-

setz vom 17. JuU 1945 nicht mehr unser Aus
langen finden können. Im Ministerium für 
-soziale Verwaltung bestand eine 'Sogenannte 
Opf'errentenJwmmission. Auch die Tätigkeit 
dieser Opr,errentenikommisSiion ist mit ein 
Anlaß gewe'sen, ein neues' Opferfürsorg·e
gesetz zu schallen. 

Wir standen vor de.r Frage, OIb wir dws alte, 
in Kraft -stehende Oplerfürsoligeg-esetz no
vellieren 'sollen oder ob -ein neue:Si <Gesetz 
geschaffen werden solt Die Notwendigkeit 
für ein neues Gesetz war gegehen, und das 
Ministeriumftür 'sozi.a1e Ve.f1Waltung hat sieh 
daherent,schlossen, ein neu es Opf.erfürsorge
gesetz herauszubringen. 

Der vorliegende 'Gesetzentwurf (434 d. B.) 
ist, wie gesagt, aus der INotwendigkeit und 
aus den Bedürfnis'sen entstanden, die sich 
im Lauf.e der letzten Izwei Ja'hre ergeben 
haben. HaiS Gesetz umfaßt 18 Paragra,phen, 
von denen einige gegenrÜJber dem alten Opfer
fürsorgegesetz wesentliche Änd-erungen 
bringen. 

AusgangSlpun'kt der Beratungen im Aus
seh uß für s'Oziaile v.erwaltung war eine Re
gierungSIVorlage. Her AU'sschuß für soziale 
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Verwaltung hat diese Regierung-svorlage 
einem Unterausschuß Izugewiesen, der aus 
den Abg. Lud w i g, Ai eh h 0 r n, E 1 s ,e r, 
M a r kund Pro Ib IS t bestand. In zwei län
geren und -ziemlich ausführlichen Debatten, 
in denen auch alle Inte-ressenteIllvertretungen 
angeh'Ört wurden, wurde dies-er Gesetzent
wurf gebor,en, dem Au:sschuß rür soziale Ver
waHung vorg.elegt, von diesem zum Beslchluß 
erhoben und liegt heute dem Hohen Hause 
zur Beschlußfassung vor. 

Das Gelsetz unterscheidet gegenÜlber dem 
alten Opferfür-sorgeg,esetz Opfer des Kamplf.e,s 
- diese tragen erin positives Merkmal -
und Opfer der poLitischen Verfolgung - sie 
tmgen hauptsächlich ein negatives Me·rkmal. 
Ein weiterer welsentlicher Unter,schied gegen
über dem alten Opferfürsorgege's.etz ist die 
Z,eitang.abe für die Opfer dels· Kampfes und 
,cLie Opf:efl Ider poliit:islchen Vief'folgulI1!g. lEtS 
wird hier im -Gesetz von der Zeit vom 6. März 
1933 bis 9. Mai 1945 gelsprochen, also dem 
Tag nach der Aus,schaltung des ös-terreichi
'Schen Parla.me~lt-s und dem IBeginn des autori
tären Regimes einerlseit-s isowie dem offiziel
len Befl'eiungstag and-er-seits. 

Im § 1 werd,en die .opfer deis Kampfes 
um ein freies, demokmtitsches östeneich und 
die Opfer der poHNlschen Verfolgung um
schrieben. 

Im § 1, Albs. (2), der gegenüheT dem alten, 
in Kraftst·ehenden Oplferfürlsor,gegesebz gänz
lich neu gefaßt -wurde, werden die Merk
male der Opf-er der poliUsc.hen Ve-r:folgung 
geschiildert; dabei wird vor allem auch di,e 
IntereStsenvel'tretung der AhstwmmungStver
folgte,n berücksichtigt, ,indem nunmehr auch 
di·e aus Gründen der AbSltlammung, Religion 
oder NationaHtät zu Schaden gekommenen 
Personen lal,s. Opfer der politi:schen VerfoLgung 
behand.elt werden ~önnen. 

§ 1, AbtsI. (4), beh.andelt die Frage der 
Stlaatsb.ürgoerschaft.· IC'h möohte auch hier 
erklären und 'bet:onen, daß hei der Durch
führung dieses GesetZ/es, vor allem des 
§ 1, Ahs. (4), zum Ausdruclk gebracht wer
d-en isolI, daß Verziohterklärungen auf An
'Spl"ücheaus ,österrekhi,schen Rec.htstite,ln -für 
politische Opfer im Sinne dieses Gesetzes 
nicht angewendet werden isoHen. Der Abs. (4) 
ist s.o weitgehe,nd gefaßt, daß p-ralktisch alle 
politischen Oplfer eI1faßt werden ~önnen. 

Seohs Paragvaphen dieses Ge-setzes be
'stimmen die Begüns:ti.gungen, drei Para
graphen die Arten der Fürsor;g-e, di-e sich 
in die .Rentenfül'1sorge, in die Heilfül'1sorge 
und in die IKinderfül"SIOrge teil,1. D!ie tBe4 
stimmungen der Kinde-rfürsorge im § 13 sind 
ganz neu gefaßt worden. 

§ 4 bespricht den Unterschied zwi,schen 
de-r AlmtStbescheinigung für die Opfer des 
Kampfeis um ein freies, demokratische.s und 
unabhängiges österreiClh und dem Opferaus
weis für (He Opfer der politischen Verlfolgung. 

Das Gesetz macht auch einen Unterschied 
zwischen dem Inhalber einer Amtsb8lscheini
gung und dem Inha.ber ein eis o,pfe-rauSlwei:ses. 
Für die erste Gruppe wird eine Verpflich
tung -aller Ämter und tBeh,örden ausgespro
chen, rür die ~zweite Gruppe eine Empfeh
lung. 

Sehr umfangr.eich ilst der § 6 über aUe 
.Fr-agen der GewerbeberechHgung, Isonstiger 
wirtschäftlicher BegiinsHgungen u. dgl. Es 
verlsteht s.ich, und das möchte ich aluch hier 
ausdl'ückliClh betonen, daß, wenn ,sich mehrere 
Inhaber ,einer Amtsbescheinigung oder -e-ines 
OpferaaStwei's-es zusammentun, um -ein Ge
'Schäft zu Igründen, di,e Einschränkung der 
fün fzigprozentigenGewinnhetleiligung nieh t 
zutreffen soll. 

§ 6, Ziffe:r 3, itSt nach d'em WUlllsch 
der Kri.egsopife'r gefaßt worden. Auch hier 
möchte ich einflechten, daß natürlich dur-eh 
dieses Gesetz bisher alleinige Interels'sen der 
K:riegsOIp'ferschwer -berührt worden sind; 
aber wir haben bei UITserer Gesetzelsberatung 
darauf Bedacht g-enommen. Auch -soU nach 
diesem Paragraphen aUes Unrecht für die 
privaten Dienstnehmer wäeder gutgemacht 
werden. -

Zu § 7 möchte ich sagen, daß -schon bisher 
in der Praxis bei der Zusprechu.ng von Ta
bakver,schleißgeschäJften, Taba'khauptverlägen, 
GelschMtsstellen der Klassenlotterie und 
Lottokol'lekturen auf die Opfer de,s politi
schen Kampf,es Bedacht genommen wurde 
und hier eigentHch nur statui'ert wird, Wt3.:S 

bisher IsC'hon i.n d-er Praxis be,i Zuteilung 
dieser Geschäftsstellen gemacht worden ,ist. 

Den Ländern bleibt - und das wird aus
drücklich in dem Gesetz bestimmt - die 
Vergebung von Kleingärten und Siedler
stellen vorbehalten, weil dies nicht Sac.he der 
Bumiesgesetzgehung, sondern der Lanq.e1s
gesetzge-bung ist. 

§ 111st vieHeicht der wichtigste Paragraph 
des Opferfürsor_gegesetzes;er behande'lt die 
Renteni'ürsorge. Wir unterischeiden nach die
sem -Gesetz zwi'schen einer Daruerr.ente und 
ein'er sOlgle'l1annben Unterhaltsr,ente. In § 11, 
Abs. (1), Ziff·er 1, wird die Dauerrente ge
regelt, die den Entschädil~ungs:lei'Stungen für 
Kriegsopfer angepaßt wirrd, in Ziffer 2 dte 
-sogenannte Unte rhaUsr ente. Die Dauerrente 
soll gewiStsermaß.en steueIifrei bleiben, wenn
der Inhaber einer Amts-bescheinigung nach 
dem Opf·erfürsorgeg-esetz bereits die Rente 
erhält. Sonst wür;de die Bes.timmung zum 
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N.achteil der erwerbsunfähigen anspruchs- Verpflichtung der Rlepiubli!k, den aktiven Fr,e,i
berechtigten Rentenempfänger ,sein. Eine heHISlkämpf:em, den Opfe'rn der politisCihelIl 
Witwe soll zum Beis'piel als erwerbsunfähig VerfoLgung :sowie den Hinterbliebenen und 
gelten, wenn sie mehr als :Zlwei minderjährige Angehömgen de,I' vom FIRschisffiUlS, Gemorde
hinterbliebene Kinder ihr eigen nennt. ten undl zu Tode lGequälte'll gebührenden 

Gemäß § 11, Albs. (2), wird in jedem Dank Ulnd Anerkm1llung abzus:t,athen. 
Bundesland eine Kommission eingelSetzt, die Wir Kommunisten sind keine Anhänger 
über d~e Zue~kennung ~er R~n~en ~ntsch~~- f ein~r Rachepolitik. I?och au. ~ie Spitze dies,es 
det. BIsher bestand beIm Ml'lllstermm fnr sOlzlalen und zugleIch politIschen Gesetzes 
soziale Verwaltung die Rentenkommisision, I müßtle man die Wort'e ISletz,en: N~emall!s ver-
Die nunmehrigen Renten:kommi1ssionen wer
den in Zulkunft beim Amte der Landesregie
rung gebildet werden. 

Der § 12 regelt die Heilfürsorge. Hier ist 
eis wichtig, daß wir in das Gesetz hinein
genommen haben, daß die Krankenkassen 
und die Soziafuversichemmgsillistitute über die 
Höchstleistungen hinaus Fürsürg,e ge'währen 
können. 

Der § 13 wurde, wie gesagt, neu ,einge
führt. nabei möchte ich feststellen, daß nur 
Kinder von Opfern despolitilschen Kampfes 
und der politischen Verfolgung Berücksichti
gung finden soUen, die vor dem 1. J,änner 
1947 geboren sind. Später geborene Kinder 
sollen nioht belfürsorgt werden. Es :ginge nicht 
an, daß nach dem 1. Jänne.r 1947 gewis'ser
maßen privilegierte Kinder zur \Velt kommen. 

Der § 14 reg,elt die Mitwirkung dels Bunders
verbandes der poHU,scth Verfolgten· und der 
anerkannten Selbsthilfeeinrichtungen der 
politisch Verfolgten. 

Der § 17 behandelt die Einsetzung einer 
Kom'rnission beim Bunde1smini!sterium für 
soziale V e,rlWaUung, deren Aufgabe es nicht 
mehr ist, Renten an die Ans'pruchsbereohtig
ten iauszUischütten, \Sondern für die Durch
führlUng Sorge zu tragen. 

Das Gesetz ist gut. Es wurde lange vor
bereitet und in unzähligen' Enqueten, Be
sprechungen und Sitzungen durchberat,en. Der 
Entwurf wurde al's Re'gierungsvorlage ein
gebracht, dem Ausschuß für soziale Venval
tung und von diesem einem Unteraus,schuß 
zugewiesen. Das Gesetz entspricht dem 
Wunsch und der Lage der Opfer des Kamp
fes um ein freies, demokratisches und un
ahhängiges österreich. 

Ich bitte den An t rag vorlegen zu dür
fen, dem 'Vorlie.g,enden OesetzentwurI die 
verfasSlUugsiilläßige Zustimmung zu geben. 

Abg. Elser: Hohes Haus! Das zweite Opfer
fürsorgeg,esetz, das dem Hohen Hause heute 
zur V €ra1bschiedung vorliegt, ist seinem In
halte nach nicht nur ein soziales, sonder.n 
auch ein staatspoliHsche's Gesetz. In sozialer 
Hinsioht ufuschreibt e.s die FÜflsorgemaß
nahmen des Staate.sfür die politischen Opfer 
der fas'chiistischen Gewalt- und Bluthe'rr,schaft. 
Instaatspolitischer Hinsicht enthält es die 

gerSiS!en! Jawohl! Niemalls 'VelrgesSe'll we~d,en 

soUen die beisp.iellose Gewaltherrschaft der 
FaschLsten und ihre grwusmnen Verfolgungen 
Andersgesinnter. Möge die Erinnerung an die 
Zeit des blutigen Terrors und der Unmensch
lic,hke.it eine ewige Mahnung s,ein für alle. 
Wehe dem einzelnen, w·ehe dem Staat, we[
cher den Boden des Rechtes, der Freiheit, 
der Menschenr,echte und. d,er Menschenwürde 
verläßt! 

Meine Damen und Herren! Die Nazisten 
sprachen VOll Freiheit - und errichteten die 
Knechtschaft; die Nazisten sprachen von der 
Selbstbestimmung des deut,schen Volkeis -
und vernichteten die Unabhängigkeit und 
Freirhcitvie:ler Staaten und' Völker; die Nazi
sten sprachen von einer Voliksjustiz - und 
vergewaltigten das eigene Volk, hielten e's 
mit Wren furchtharen Konzentrationslagern, 
mit Galgen und Hinrichtungsma,schinen aller 
Art aUIblutige We,ise in ilu,em Bann. Grau
sam wurden die Mensohen jüdischer Abstam
mung verfolgt und zu Hunderttausenden hin
gemordet. . 

Meine Damen und Herren! Es gibt heute 
schon wieder MeIlJsc.hen in uns,erem Staate, 
die glauben, über all dieses furchtbare Ge
schehen das Tuch der Vergessenheit breiten 
zu können. Warum? Wohl deshalb, um di,e 
Blutschuld der Wegbereiter UM Schuldigen 
an der faschistischen Barba:rei vergessen zu 
machen. Ich weiß: millionenfaches Leid hat 
die faschistische Ge,waltherrschaft und der 
faschistisohe Krieg über die Völlker aller 
Kontinente gebracht. Diejenigen Menschen, 
welche IschweresLeid in ihren wundenHerzen 
tragen, gehenstHl und 'stumm ihrer Wege. 
VieHach haben sie nicht einmal mehr die 
Gräber der Hingemordeten, um dort zu beten, 
zu klagen und 8ioh Z1U trösten. Daher Fluch 
dem Faschismus, seinen Helfern und Hen
kern für alle Z.eiten! Aller Opf.er de,s Faschis
mus zu .gedenken i,st bei Verabschiedung 
dieses Opfetftür,sor,geges,etz.es wohl unsere 
Pflicht. 

Die Fürsorgemaßnahmen des Staates für 
die Opf·er des ,Faschismus sind keine Opfer 
oder Geschenke. Alle Opfer ders. Faschismus 
haben .einen unbedingten RecMsanspl'\uch auf 
SiClherst,ellung ihr,er Existenz und 1hrBs Le
bensunl.etr:haltes. Wenn je eine Wiedergut-
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machung berechtigt ist, dann ist es die 
Wiedergutmachung an den leibenden Opfern 
der nazisHs,cheil Verfolgung. DUis vorliegende 
Gesetz _ sieht eigentlich keine Wiedergut
machung Ivor, 'somernllJUr FürsO'rgemaß
nahmen. Die Frage der Wiedergutmachung 
wird auf eine sp~ätere Zeit veI1schobe,n. 

Nun gestatten Sie mir, meine D'amen und 
He'fTen, meinen Standpunkt zu den einzelnen 
Bestimmungen des Gesetzes namens der 
Kommunistischen Partei darzulegen. 

Der § 1 de,s Gesetzes enthält die Bestim- i 

mungen übel' die A'llsprUchSiberechtig~g. 
Wir konnten in den Vorberatungen keine 
Einigung, keine einheitliche Formu,lie'l"ung in 
der 8taausbürge'v8chaftsfrag:e finden. Wie ist 
nun diese ,Belstimmung in dem vorli:eg,enden 
Entwurf ·endgültig formuliert worden? An
spruchsbereClhtigt ist einmal j.ede!, der 1938 
österreichischer Bundesbürger war und die 
österreichilsche Staat,sbürgerscha'It im Zeit
pun'kt der Anspruchs.meldunrg besitzt. Das ist 
eine Formulierung, die sicherlich gut ilst und 
der ma.n einmütig .zustimmen kann. Die an
dere Formulierung., die ich ehenfalLs in 
einigen Sätzen darlegen will, ent.spricht nioht 
mehr der einmütigen Auf,fassung, wie sie in 
den Berratung.en des Alus,schusses lJUtage ge
trete.n ilst. Alle Peflsonen, welche elist nach 
dem 27. A:pril 1945 die Staats:bürgers-chaft 
erhi,elten, kommen in die Begünstigungen 
dieselS Gesetzes nur dann, wenn sie vor 1938 
zumind,est 'seit dem Jahre 1928 im Gebiet 
der Republilk österreioh wohnhaft waren. 
Diese Bestimmung ist ·eine Härte für manc.he 
Opfer'. Seih:r viel1e politiscID. V.erfolgte werden 
auf Grund dieser lBelstimmung, daß von ihnen 
e~n W;ollIlJs~bz ISI€lit dem Jaih·re 1928 gefooo.-e,rt 
wird, IIlIicht IUlI1!ter das tGelsle-l'z raUen, obwohl 
:811e eb.elnraltl.is im SinnJedes Geseuz.els Opfer 
d·er politisohen V'erf:olglIDg Isind. 

Eine der wichHg-sten Bestimmungen, ich 
möchte sag,en die Kardinalbe.stimmung des 
GeSietzes, ,ist djle R8!gelJunig der allgemeinen 
Rentenfürsorge.Wir haben es 'Schon aus dem 
Munde des Herrn lBerichter·statter,s ~ernom
men, daß das, ;Gesetz dr,ei Kategor-ien von 

, Opfern der poltitischen VerfiolguIl:g 'kennt: die 
eflste Kategorie sind die a'kt:iJven Kämp'fer, die 
mit der Waffe in der Hand für ein 'freies, 
demokratisches un\d unalbhängLges Ös·telrTeich 
gekämpft haben; die 'Zweite Kategorie sind 
die Opfer der politischen Verfolgung und die 
dritte tKategol"'ie ist der gmße :Kre,is der 
Hinterbliebenen, der A'll'geh'örigen der Ver
storbenen, Gemordeten und GeIi'allenen. 

Ich habe bei den Vorberatungen des Ge
setzes namens meiner Partei die 'Ansicht ver
fochten und den Antrag gestellt, daß in der 
Rentenfür,sorge der unbedingte Rechtsan
spruc-h verankert werden soll. Wer im Sinne 

des .QesetlJes einen AIlJspruch auf eine iRenten
befür:&orgung hat, der 'Soll unbeschaldetseines 
Einkommens hmd Iseines Ver:mögens diese 
Rente erhalten. Haben wir 'schon Ähnliches 
in österreich und in anderen Staaten? - Ja
wohl. Alle Hinterbliebenen und Angehörigen 
der Staatsbeamten, um nur ·ein Beispiel her
auszugreifen, bekommen unbeschadet ihres 
ErweTibes. undJ 'ih'l'les Vlermög,e'IlJs' die Rente 
nach ihrem v-erstorbenen .aalten usw. Ich 
,glalube - iund dilelsen Standpunkt habe j.ch 
!(luch namens mei,i1'er P.art,ei in den Vorberia
bungen ve'rtret-en -, daß man .dJiesen UlllIbe
ding·fien Rechtsanspruch lauf Hinte'rlbliebenern
fürsorlge, den man dem großen Kreis. der An
gehörigen der Stwatshoomten l2)ue'fl\!ennt, doc.h 
zumindest wuch den Anlgehörigen von Ge
f,aUenen ,auf dem . Gehiet delS polUischelIl 
Klampf~els gegelIl den Fa,sclüsmulseinrätume'll 
muß. 

Wir 'konnten trotz eingehender Aussprache 
auf diesem Gebiet 'keine Einigunge'r'zielen. 
Ich gebe ,z;u, daß die Einwendungen der an
deren Seite, der Mehrheit im f\U1sschuß, viel
leiollt auch rein sachlich gesehen verschie
dene Berechtigungen aufweilsen, aber allelS 
das hereohtigt unserer Auffassung nach nicht 
dazu, daß man den unbedingten Rechtsan
spruch nicht im Gelsetz verankert, sondern die 
R,entenfül'lSlo'rlge mehr oder weIlJiger nur be
dingt ausspricht. Im ,allg,emeinen gilt aLso 
für die Rentenzahlung de·r Re,cht-sgrundsatz, 
daß eine wirkliche Rente nur dann. zu gewäh
·rieIlJ ist, wenn der Unt'erhla~t der b-etJ1eJl,en
den Angehörigen und Hinterbliebenen 
nicht ged,eckt, al,so fraglichi ist. Mein Antrag 
auf Gewährung einer Rente v:om Standpunkt 
des unbedtngt'en Rechbsl3.llJspruchetS wurde 
<also von der Mehrhetit -des! Ausschusses· ab
gelehnt. 

Die 'vorgesehenen Leistungen aus der 
Rentell'fürsol"ge teilen sich in zwei Renten
arten. Die Rente, die man geWährt, wilrdalso 
nun nach dem Gesetzentwurf in ·zwei Teile 
zeI'fallen. Der eine Teil, der !kleinere· der Ge
samtrente, i1st die Isogenannte Dauerrente, die 
auf Grund der Bestimmungen des Kriegs
opferfürsorgegesetzes geleistet wird. Es wird 
danach - damit die, Damen und Herren einen 
Überblick über die Leilstungen be,kommen, 
wihl: ich 'ein BeLspi:el aniiiJhren - die W,1t:we 
naClh einem Hintgerichteten, unte'r 45 Jahr:en, 
ohne Kind, ,auf Gr:und -der :Bes.Hmmungen des 
Ges,etze-s eine Dauerrente von monatlich 50 S 
erhalten. Hiebei wurde am Schluß der Vor
beratungen noch eine kleine Verbess.erung 
e'f'zielt. Dazu kommt noch derZlweite Teil der 
Rente, die sogenannte Unterhalbspente. Wenn 
die betreffende Witwe, die ich hier a1s ,Bei
spiel anführe; nachweist, -daß sie keinen Un
terhalt that, ,erwerhsllos ist' od'er auf Grund 
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ihrer körperHchen iBeschaff-enhe-it keinem Er-, zum alten Opfeflmrsorgegesetz -ein ntcht un
werb mehr nachgehen kann, bekommt sie zur beträchtlicher Teil der Ki1Ilder der lebenden 
Sicherung ihrer Exi'stenz auch eine Unter
haltsrente. Die Unterhaltt&rente wird nach 
dem Höchstausmaß des steuerfr,eien Ein
kommens beme-Slsen. Es wird daher dielse 
Witwe eine Rente von rund 230 S monatlich 
erhalten. Im aHgemeinen ist diesle Rentenhöhe 
eme beträchtliche und 'beachtenswerte Ver
hesserung gegenüber dem eI1sten Ge'setz. 

Eine weitere, sehr wichtige Begünstigung, 
die man den politiseh Verfolgten einräumt, 
beinhaltet delI" § 6. Es sind dies die Begünsti
gungen, die man anf dem Gebiete der Ge
"\verbeordnung, der Verleihung von Gewerbe
beri8chtigung,en usw .. d-enOpf-ernder poliH:sohen 
Veiffolgung gewährt. Hielr sind die Resultate 
'llnSlerer Vor'beratnmgen meiner AuUa'Slsung 
naClh voll beldedig1end. W,enn Einwendungen 
gemacht' wurden" ISO hatben Isie z,um T,eil ihre 
sachliche Begründung, aber die ,Bestimmun
gen, wie sie im Ge.setz in bezug 31uf Begünsti
gung bei der Gewährung von Gewerbeberech
tigungen niedergeLegt sind, sind ebenfalls 
eine beachtenswerte Verbesse'rung gegenüber 
dem ersten Opferfürsor.gegeisetz. 

Ebenfal1s befriedigend und begrüßenswert 
im neuen Gesetz sind Idie Bestimmungen über 
die sogenannte errweiterte Heilfürsorge. Nach 
dem neuen !Gesetz kann ,der Träger der Kran
kenverS'iche'rung, unter Umständen auch der 
Träger der Unfall- und der Rentenversiche
rung ,3Juf Antr,rug der Opferfürsorig8lkommis
sio.n über das Ausmaß der satzungsmäßigen 
Leistungen hinausgehen. Wenn 3Jlso durch 
är:zliches Alte-st nUClhgewiesen wird, daß eine 
längere Erholuugsdauer, ein längerer Aufent
halt in einem Sanato.rium Ooder in einer Heil
stätte nötig i'st, kann man, obwo.hl die 
satzungsmäßig-en Bestimmungen eine.n wei
teren AufenthaH nicht mehr gestatten, über 
dieses Ausmaß hinausgehen und für die 
Opfer der politi'schen Verfolgung auf Gnmd 
des neuen Gesetzeis nun in einzelnen beso.n
ders berüc.ksichtigungswerten FäHen die Lei
stungen der Kranken:veflsiocherungsträger auf 
dem Gebiete der HeilfüriSor.ge zeitlich nn
belsc.hränkt. ,in Anwend'Uu:g br!iJl1'gen. Also. eine 
begrüßenswerte Neuerun.g im neuen Opfer
fürsorgegesetz-. 

Ebenfalls zu begrüßen ist eiS, daß über An
trag der Kommun k;tis eh en Partei in das neue 
Geset.z auch eine völlig neue Bestimmung 
über die sogenannte Kinlderfüfisorgeeinge
baut wurde, und ich :muß mit Beffi.edLgung 
feststeHen, daß die bezruglichen Anträge der 
Kommunistischen Partei die volle Unter
stützung der 'Übrigen Parteien ge/funden 
haben. Im vollen Einverntändnis haben alle 
drei IPadeien dies:e :neue Bestimmung in das 
Gesetz .aufgenommen, ISO daß im Gegensatz 

Opfer der politi.sühen Verfolgung - denn im 
alten Gesletz wurden nur die Kinder nac.h 
verstorbenen Opf'ern berücksiClhtiJgt - in 
den Genuß einer allgemeinen Kinderfür
sorge ko.mmt, was sich darin äußert, daß 
Stipendien un.d Erziehung'Slbeiträge im Aus
maß de/s Staatsbeamtens,chemas gewährt wer
den, daß man Kinder auf Erholung s-chiC'kt, 
kurz Uilld Igut Einrichtungen, die den Opfern 
der politischen V 8lr'folgung, beziehungsweise 
ihren Kindern sicherlich gr,oß.e Vorteile 
bring,eu. 

Eine weitere Bestimmung, über die ich 
noch reden will, i,st, daß die Rentenikommis
sionen nun nicht mehr wie nach dem alten 
Gesletz ledigHch in Wien tagen, iSondern daß 
sie, ,soweit die Zuerk,ennung d.er Renten in 
Betracht kommt, nun auch in den Bundes
länder.n zusammentreten. Damit ist der ziem
lich weite und schleppende bÜfOlkratische 
Weg, daß ,die Ansuchen aus den Bundes
ländern erst der zentralen Opferfül'lsorge
ko.mnüSlsion in Wien vorgelegt werden muß
ten, in dem neuen -Gesetz durch die Ein
fügung ausge'schaltet, daß auch in den Bun
desländern sogenannte Lä<nd-erreilltenküm
mi:s:sionen g,eschaffen werden. 

Das, meine Damen und Herren, sind die 
wichtigsten Bestimmungen diese,s .Qesetzes. 
In meritorischer Hinsicht enthält d~s -zweHe 
Opferflünsorgegesetz gegenüber d,em ersten 
Opferfürsorgegesetz beachtenswert.e Ver
besserungen. EiS wäre nur ,zu wünsc.hen, daß 
der Geist der Zusammenarbeit übera}'l !So. vo.r
handen wäre, wie er bei der Beratung dieses 
Gesetzes zum AusdruClk kam. 

Mit diesem Gesetz hat der National'rat eine 
[änige Schuld an die Opfer des Faschi'smus 
beglichen. Anläßlich der Verrnbschiedung 
dieses Bund.81sgesetz.es woBen wir die Hoff
nung aussprechen, daß unser Staat, unsere 
Republik .niemaLs mehr gezwungen 'sein 
werde, ein iSolc.hes Gelsetz zu beraten und 'Zu 
erledigen. Möge dieses Oesetz dem sozialen 
Frieden und der WohHahrt dienen, darüber 
hinaus aber ein Beitrag zur Völkerversöh
nung und ViÖlkervelibrüderung 'sein. Die 
Kommuni!sütSche Partei wiNl dem Gesetz ihre 
volle Zustimmung geben. 

Abg. Paula Walliseh: Hohes Haus! In diesen 
sorgenvollen Tagen dreht Isich das ganze 
Denken und Bemühen aller Menschen um die 
Erhalltung der ExLs.tenz, um die Nahrung, um 
die Kleidung, um die Beheizung. Die Men
schen !sind vo.ll Lebenssorgen. Bie führen ein 
g-equältes Dasein. Die 'gr,oßen Lei'stungen 
die'ses Parlaments kommen deshalb nicht 
richtig zur !Geltung, sosehr sie es auch ver
dienen würden. 
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Der gelstrige Sitzungstag hat uns mehrere 
edreuliche Gelsetze gebracht. Ich verweise 
auf das Gersetz über die Albänderung der Ein
kommensteuer, die Novelle zum National
sozialistengesetz, das Arbeit.sinlspektions
gelsetz, di,e Verlängerung des U rIlaubes für 
Jugendliche und anderes mehr. Sie sind ein 
Bewei!s d.afür, daß dieses "Pa'rlameut willens 
und fähig ist, in demokratLscher Verbunden
heit den Nöten desösterreichilschen Volkes 
abzuhelfen. Dasl wollen wir Sozialisten gerne 
anerlkennen. Das erikennen wir auch an, ob
wohl viele unserer Anregungen und Anträge 
nlDht verwirklicht wel,den. Wir 'sind sicher, 
daß die von uns aufgezeigten Wege richtig 
sind, und ,sind überzeugt, daß in der Zukunft 
unser W,o[len dem Parlament den Stempel 
auldflückenwird. 

Wir stehen nun vor der A'bstimmung über 
das Opferfürsorgegesetz. Dahei wende' ich 
mich a1s Frau Jenen lBe'sHmmungen zu, die 
für die Witwen und W,aisoen nach Opf,e'fn des 
Kampfes für ei.n freiers, demok!ratisches öster
reClh ,gelten. Das bisherige Opf.eflfürsorge
gesetz hat wohl Bestimmungen allgemeiner 
Art enthalten, die zum Nutzen der Witwen 
und Waisen 'sein sollten, etw,a bei :Gründung 
einer wirtschaftlichen Ex'istenz, bei Ver
gebung von Tabakve;;schleißgoe'schäften und 
von Wohnungen, :von Siedlerstellen und 
Kleingärten. 

V.on nun an übernimmt der Staat die Ver
pflichtungen gegenüber den 0p're'rn politi
scher Verfolgung. ißilsher war -es ein Leidens
weg. diesen OpJern eine besoheidene Rente 
zukommen zu laissen. Ich 'kenne in der Steie:r
marI;;: mehrere Familien, die einen wahren 
Le.idensweg mitmachen mußten, be,vor ,sie 
eine besöheidene Rente zugesprochen erhiel
ten. Jetzt wird ausge,sprochen, daß die Hente 
in der Höhe gewährt wird, die für Kriegs
opfer gilt. E.ine Witwe ohne Kinder nach dem 
vollendeten 45. LebenSljahre erhält, wenn sie 
erwerhsIähig i'st, eine Dauerrente 'Von 50'70 S, 
bei ErwerbsmHähigkeit 101'35 S, eine Witwe 
mit einem Kind e!rhält, 125'60 S, mit 'zwei 
Kindern 149'80 S, mit drei Kindern 174'05 S, 
mit vier Kindern 188'75 :8. 

den den ,eigenen Kindern gleichgestellt, auch 
Eltern und elternlose GesehwiJS:ter können 
die Begünstigung eThalten. Der Kre1s der Be
fürsorgten ist a}so beträchtlich ,erweitert wor
den. 

Bei aller Unzulänglichlkeit der derzeitigen 
Renten und Begünstigungen wird dieses Ge
setz dennoch begrüßt werden. Es enthält klare 
Ansprüche, ,eiS 'setzt an :Stelle VOn endlosen 
und herabselz.enden \Bittgängen das gesetz
liche Recht auf Dauerrenten. Wir Sozialisten 
werden dieses IGelS!etz ganz allgemein be
kanntmache.n und den Opfern die notwendige 
Anleitung geben, damit 'sie zu ihr,en Rechten 
kommen. W,ir soziaHstischen Frauen werden, 
das besonders gern tun, weil die Opfer de'r 
politischen Verf.olgung in der Hauptsache 
Frauen und Kinder ,sind. Und ich werde auch 
deshalb diesem Gesetz zum ,Leben verhelfen, 
weil ich alles Leid eines sülchen Op'fers über 
mich ergehen la:Sts'en mußte. 

Ich erfrillle ein Vermächtnis meines toten 
Gatten. Die HandscheUen und die Fußf,esseln, 
die ich tragen mußte, werden in der Erinne
rung weniger schmerzen, wenn den Opfern 
nachträglich einigermaßen geholfen wird. Das 
Leid jener Tage whd :nicht schwinden, weil 
es untilgbar ,iJst. Aber ein bescheidenes Blüm
lein wird damit auf den Grabhügel gepflanzt. 
(Lebhafter Beifall bei den Sozialisten.) 

* 
Bei der Abis tim m u n g wird der Gesetz

entwurf inz w ei te rund d r i t t,e, r Lesung 
zum B e s chI u ß erhoben. 

Der 2. Punkt ist der Bericht des Aus
'schusses iür 'stOziale v.erw.altung über die 
Regierungsvorlage (405 d. B.): IBundesgesetz 
über die Wiedereinstellung g,e:schädigter 
Dienstnehmer der Privatwhtschaft (Wiedcr
l~instellungsgesetz) (435 d. B.). 

Berichterstatter l\'lark: Hohes Haus! Ein 
nicht unbeträchtlicher Teil der neuen öster
reichischen Gesetngebung beschä,ftigt sich da
mit, wieder gutzumachen, was, die faschisti
sche Zeit von 1934 bis 1945 an österreich 
und den österreichern verbrochen hat. Wir 

Das ist nicht viel, gemessen an den heuti- haben Rückgahe- und Rückstellungsgesetz,e, 
gen Preis,en. Da aber zu hoffen ist, daß das \,'ir haben Gesetze für die Wiederherstellung 
Kriegsopferfü~sorgegesetz hinsichtlich der alter F.irmennamen und für die Geltend
Höhe der Ansätze geändert wird, tritt dann machung vel"j,ährter Rechte, wir haben ge
automatisch auch eine Erhöhung der Opfer- stern ein Gesletz über den Bund der politisch 
fi.\rsorgerente ein. Verfolgten und vor ,wenigen Minuten 'eta 

Auch den Kindern kommen .Begürrs1igun- Opferflü~sorgegesetz beschloß'sen. 
gen zu in der Form von Erziehungsbeiträgen, Das vorliegende WiedereinsteHungsg8setz 
bei Aufnahme in Kinderheime, Ibei Erho- gehört in diese Reihe. Die bisherige Restitu
lung's- und ,Studienaufenthalten, bei Ver- tion:sge!5etzge,bung beschäftigt sich vor allem 
gelbung von Studienstipendien, beim Schul- mit der RüClkJstellung von entzogenem Besitz, 
und Unterr,ichtsgeld und bei der ZuweiiSungvon I kommt allSio vor laUem den Be'Sitz'endenr, denen 
Lehrstellen. Die Stief- und Pflegekinder wer- ihr Eigentum 'entzogen worden war, 'Zugute. 
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Aber auch die Arbeitenden in dies,em Staate indem neben dem L'eiter dies Landesarbeits,
sind vielfach ,schwer .geschädigt worden. Viele amtes oder ,s,einem Vertreter je zwei Vertreter 
Mensche.n verloren aus politischen, religiöspn der Dienstnehmer und der Dienstgeber in den 
oder nationalen Gründen ihren Dien1stplatz, Wiedereinstellungsausschuß aufgenommen 
anderen wurden Kündigungsentschädigun.g.en, I werden. Den Vorsitz führen abwechselnd 
Abfertigungen, vertragliche Ruhe- und ver-I Vertreter der Dienstneh.~er und der Die,IlIst
sorgung,sgeIJiüsse vorenthalten und wieder geber, wobei in der ersten Sitzung die Dienst
ander'en ReCJhte '3!U19 Sozialversicherung9V1er- nehmer beginnen. Die V,ertreter der Dienst-· 
hältniss,en gelkürzt oder entzogen. nehmer verpflichteten sicih, je einen Vertreter 

Das heute 'zur Verhandlung stehende· Ge- auf Vorschlag des Bundes der politisch Ver
setz be,sc-hränkt sich darauf, Wiedergut- folgten namhaft zu machen. 
machung für den Verlust des DiellIstplatzes SchHeßlich wurde im § 16 das Recht zur 
zu geiwähren. Diese soll entweder durch Wie- Fristverlängerung durch Verürdnung als un
dereinsteUung aui d'e.n unter Zwang verlas,se- demokratisch gestrichen. 
nen Dienstplatze'flfolgen oder, wenn dies Das Gesetz :sichert nunmehr die Wieder
nicht tunlich ist, im Wege be1vorzugter Ver- einstlellung eines aus politirschen, religiösen 
mittlung durch das Arlbeitsamt. oder ,nationalen IGründen Entlassenen. Es ver-

Die -Regierungsvorlage wurde zuerst in spricht die bevorzugte Vermittlung, wenn die 
einem Unteraus'schuß und dann im Ausschuß Wi,edereinstellung nicht möglich oder nicht 
für 'Soziale Verwaltung eingehend beraten erwünscht ist. Es bietet 'schließlich eine 
und . mit einigen bedeubsamen Änderungen Sicherung dagegen, daß auf Grund dieses 
beschlos'sen. Diese Änderungen bezogen sich Gesetzes eingestel1te Personen ohne triftigen 
zunächst auf den TUel, in dem die :Worte Grund bei der nächsten Geleg,enheit wieder 
"der Privatwirtschaft" gestrichen wurden, wo- gekündigt werden. 
mit zum Ausdruck gebracht wird, daß auch Das Gesetz öffnet einer großen Zahl treuer 
andere als Dienstnehmer der Privatwirts,chaft, österreicher den Weg, sich wieder in dll's 
auf die die §§ 4 und 12 des iBeamten-Über- WirlschaHsleben des Staates einzubauen. Wir 
leitungsgesetz'es keine Anwendung finden, von können überzeugt sein, daß gerade diese 
diesem Gesetz zu erbs~sen wären. Menschen 'bes'onders eifrige Mitarbeiter am 

Sie bezogen ,~ich ferrrer auf den Oeltungs- Wiederaufbau unserer Heimat sein werden, 
bereich, der ün § 1 umschrieben und nach weil sie die enge Verbundenheit des Einzel
zwei Richtungen hin erweitert WUNe. Einer- schicksales mit dem Schicksal der Gesamt
seits wurden auch jene Personen einbezogen) heit am eigenen Leib nur allzu deutlich ,er
die ens! während der Zeit der nationah;;~o:zia- kennen konnten. 
listischen Herm.chaft ein Dienstverhältnis e.in- Der All'8's·chuß ,flür soziale Verwaltung hat 
gegangen waren, wenn sie vor dem Beirei- mich beauftragt, den Ges,etzesentwurf dem 
ungstag aus poliHschen, 'Oder wieeslliach Hohen Hause zur Annahme zu empfehlen. 
einer Ergänzung heißt, aus politischen, reli
giösen oder nationalen Gründen diesen Ar
beitsplatz wieder verlor,en haben. Anderseits 
wurde durch Hine Verfassungsbestimmung 
festgelegt, daß das Oesetz - aU'Sona'hmsweise 
- auoh für die Arbeiter der Land- und Forst
wirtschaft gelten solle. 

F,erner wurde iü § 4, Abs. (2), bestimmt, 
daß auch ZeHen, die der Dienstnehmer 
auf anderen Dienst:plätzen verbracht hat, bis 
zur Höchstdauer von sechs Dienst,iahren in 
die Dienstzeit einzurechnen ,sind, soweit sich 
Rechtsunsprü0he' nach der Dauer der Dienst
zeit richten. Die in den §§ 5 und 7 vorge
schriebenen Fristen wurden von zwei Wochen 
auf vier Woche,llJ verl!ängert. 

Hinsichtlich des Kündigungss,chutzes gemäß 
§ 8 kam es nach eingehender Erörterung zu 
einer Regelung, die die Mitwirlkung der Wie
dereinstellungs:aus:schüSlse bei der Kündigung 
mit 31. Dezember 1949 begrenzt. Auch in 
bezug auf die Zusammensetzung und den. Vor
sitz in den Wiedere:illistellung,saus,schüSiSen 
:korunte' 'eine EinigJlmg lherheiJgeführt werden, 

Abg. Elser: ..Hohe.s Haus! Das Gesetz über 
die Wiedereinstellung geschädigter Dienst
nehmer soll eine Art von Wieder
:gutmacllllnig für jene Personen sein, 
od,ie in der Zeit vom März 1933 bis 
Mai 1945 aus politischen Gründen VOll ihren 
ArbeitO'ebern entlassen worden und dadurch 
in ihre~ Exi'stenz zu Schaden gekommen sind. 
An sich wäre da·s Gesetz zu begrüßen,denn 
wir wislsen ja, daß es 'sehr viele Fälle gab, 
in denen di,e Existenz arbeitender Menschen 
aus politirschen Gründen aufs schwerste ge
schädigt, ja in vielelli Fällen 'sogar vernichtet 
wurde. Dieses Gesetz soll nun teih die seiner
zeit verfügten Entlassungen und Kündigungen 
rückgängig machen, zum anderen Teil 'Soll, 
soweit eine Einstellung auf den alten Arbeits
platz nicht mehr möglich ist, ·eine bevorzugte 
Einst'eUung auf ,anderen Ar,beH,splätzen er
folgen. ,Diese beiden ürundsätze 'sind zwar im 
Gesetzentwurf verank'ert, doch ihre praktische 
Verwirlklichung wird zum großen Teil durch 
andere ,Bestimmungen dieses Gesetzes un
möglich gemacht. 
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Wenn man beim neuen Opferfürsorg·e
g·eslelz ISa/gen künnte: Wenig Optik, viel In
halU ISO ka!IllI1 man dielSies Gesetz. mit den 
Wortetn kennZieichnen: Viel Optik, wenig 
IIlJhalt. 

Her § 5, dessen erste Bestimmung ich hier 
verlesen will, behandelt die Ausnahmefälle, 
in denen eine Verpflichtung zur W.ieder
einst,ellung nicht gegeben ist. Es heißt 
hier (liest): "Eine Verpflichtung zur 
W:Ledereinstellung besteht ni·cht, wenn 
der Di,eIlJstpl.atz, den der geschädltgte 
Dienstne:hmer aus den ,in § 1, Abs. (1), 
ange:führten Gründen verloren hatte, infülge 
betriebswirtschaftlicher ·oder betriebstech
nischer Veränderungen im .Betriebe vür dem 
1. Jänner 1947 aufgelu.ssen wurde 'Oder den 
Dienstplatz schon vür d·em 1. Jän.ner 1947 ein 
Dienstnehmer inne hatte, der nicht dem im 
§ 1, AbiS. (3), lit. b, angeführten PerSiOnentkrei·s 
ang.ehört und dem Diens1tgeber eine Einstel
Lung auf einem anderen gleichwertigen 
Dienstplatz wirt$ohaJftlich nicht zugemutet 
werden .kann." 

Auch andere ähnliche Bestimmungen s.ind 
in di'8isen Paragraphen eingebaut. Wir sehen 
,also daß 'S<IDOnl durch. d~ese 'erlste ß.estim
mu~{]" de·r Wert dieses Gesetzes auf ein Mini-::> 

mum beschränlkt wird. 

Der § 8 behandelt die Bestimmungen über 
den Kündigungsschutz. Auf Antrag der Öster
re"ichische'll 'Volkspartei wurdeJ1J di,e,se Be·
stimmungen gegenüber dem Regierungsent
wurf sügar versohlechtert. 

Der § 10 regelt die Zusammensetzung des 
W:iedereinstellulllg-saussolmsses. ICÜl ihITbe 
nwmens meine,r P,artei beantragt, dlaß nach 
diesem Ges·etz, das düch den g-eschäd,igten 
Dienstnehmern zugute kommen ,Süll, das .also. 
ein Wiedergutmachungsgesetz s:ein :süll, im 
Wiede:r.eiulsteUungsalU:5!schuß .auf j,eden Fall 
die Geschädigten die Mehrheit haben 
sollien. Hier :kJörmen j;a dLe üblichen pafi.tä
tis.chen Bestimmungen wiriklich nicht in Frage 
kommen. Mein Antrag fand leider nicht die 
ZustimmlU1g der Mehrheit des Ausschuss.es, 
und 'so wurde eine Zusammensetzung ge
wählt die wi.e ja die Damen und Herren aus 
der Vürl;ge ersehen können" praktis.ch die 
Parität zwischen den Vertretern' der Dienst
nehmer zus,aJmmeuO"lescIDllü's'slen hri Bund der 
politi!sd~. Verfülgt.e~n, einers,eH·g und den 
Ve-rtretern der Arbeitgeber ande·rerSieits her
stellt. Durch dieise Bestimmung der Regie
rungsvürl.age i:st das Ge'setz meiner Ansicht 
n.ach ziemlich entwertet. 

Das meine Damen und. Herren, sind, kurz 
gesagt, die schweren .Mängel und Gebrechen 
dies,e/S iGelsetzes. Aus prinziipLeUelIl! Gründen, 
da die·se·s Gesetz ja düch eine be's,cheidene 

Wiedergutmachung ermöglicht, wird die 
Kümmuni'Stische Partei aber auch diesem Ge
setz ihre Zustimmung erteilen. 

( 

"Abg. Kdsch: Hohes Haus! Durch d3JS vür
liegende Gesetz über die Wiedereinstellung 
geschädigter Dienstnehmer 'süll jenes schwere 
und krasse Unrecht wieder .gutgemacht wer
den, weilches währ·end der ·faschistischen ZeH
periode vüm März 1933 Ms zum Beireiungs
tage im Jruhre 1945 .an den Dienstnehmern 
in ,der e~sten Republik und in der lliational
süzialistischen Zeitperiode verbrochen wUIxle. 
Soweit durch dieses Gesetz die Folgen der 
schwer·eu wirtschaHlichen Schädigung der 
Dienstnehmer gutgemacht werden können, 
die in Ver'bll8'll!cl!tllIlJg ,alll!S parteipüHtischem Haß 
an ihnen verübt wurde, bedeutet es· einen 
Anfang von Wiedergutmachung. 

Daß ·es erst nach mehr als zwei Jahren nach 
der Befreiung vom f'a'schistischen Jüch zur Be
schlußfassung vür dies·es Hühe Haus k'Ommt, 
bedauern wir So:zialisten 'sehr und wollen nur 
der berechtigten Hüffnung Ausdruck geben, 
daß die Arbeiter und AngesteLlten nicht ·eben
solange lruuf die weiteren Ges'etze zur 
RegeLung der .aIlJde'~ell Fragen, wie K 'Ündi
gungsenbschädigung, Abfertigung und Wie
dergutmachung vün Pell'sionseinrichtungen 
außerhalb der Rentenversicherung und der
gleichen wartlen mÜsslen. Diese Die·IlJsmem..meT 
haben auf ·die endliche Erledigung aller. 
dieser Wiedergutmachungsansprüche ebenso. 
ein Recht wie jene Die,nstneqmer, die auf 
Grund de's Gesetzes 'vom 22. August 1945 die 
Regelung ihrer Rechte erfahr·en habl'ln. 

Durch dieses IGesetz werden alle jene 
schweren wirtschaftlichen Schädigungen in 
der Fürm gesühnt: daß den Dienstnehmern, 
di>eo du.rch EnltlatslSIlmg in der Zeit vün 1933 
bis 1945 von ihren Dienstposten verjagt 
wurden, die Wiedereinstellung in diese 
zugesichert wird. Damit wird ihnen nicht nur 
wirtschaftliche Wiedergutmachung zuerlkannt, 
sondern ll1üralilsche Anel'kennung dafür zu
teil, daß sie der d·emükratischen Repulbli'k 
ölsterreich zu einer Zeit die Treue gehalten 
haben, in der die Demükratie in Österreich 
geächt.et und es immer gefährlicher gewürd·en 
war, sich als Demokrat zu bekennen oder a:ls 
sülcher ·zu handeln. 

AllS durch den Verfassungs.bl'uch der autü
ritären Regierung Dollfuß-Schuschnigg im 
Mär,z 1933 damit begünnen wurde, die ver
haßt·en Organisationen der ArbeiteT und An
gestellten au"f'zulöse.n, waren die ·ersten Opfer 
dieser Maßnahmen die' in die'sen Organisa
tiünen beschäftigten Dienstnehmer. Durch die 
gewaltsame Ni-edefWedung der die Demo
kratie und die Freiheit österreichs schützen
den ArbeHer und Anges.teUten im Februar 
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1934 und die darauf eins'etzeuden großen Wir. als SüzilaHstiische Fraktion r.ichten an 
Verfülgungen wurden auoh aUe politischen, den Herrn Bundesminister für 'soziale Ver
wirtschaftlichen und kulturellen Organi- waltung die Bitte, die noch übrigbleibenden 
sationen der .ehemaHgen sozialdemokratischen Rechtsfr,a.gen de!s gesamten Komplexes 
Partei und des Bundes der Freien. Gewerk- der Wie,dergutmaClhung ehehaldigst zu 
schaften bedenkenlos aufgelö.st und di·e lösen. Als eine ,solche Frage de,s Gesamt
Dienstnehmer einfach entlassen, ohne daß komplexes d,er Wiedergutmachung auf 
ihnen jene Recht.e zuteil wurden, die sie sich dienstre·chtlichem Gebiet erachten wir vor 
auf Grund ihre.s Dienstverhältnisses er- allem die Lösung der Frage der Kündigungs
würhen und auf die s,ie berechtigte Ansprüche entschä,d1igungen. Wir halben lange Jahre 
hatten. Lange .Jahre währende Dienstverhält- darben müssen, ehe man uns zu dem Recht 
nisse wurden ohne Über:legung und nur aus verhülfen hat, das auf Grund UIIs,erer politi
blindem po.litischem Haß zersWrt und die Slchen iMaßregelul1ig vom ersten Tage an .auf uns 
Dienstnehmer einfach ihrem IScihicksal über·· hätte angewendet weoo·en süllen. Wir haben 
lassen. jahrelang warten müssen, ehe man UllS die 

W·· d 1 d' G t d' . h entsprechenden Kündigungsentschädigungen 
enn nun· ure I wse~s e'se z leses sc .were und Abf.ertigungen auslbeZlahlt hat. Ich er-

U n~·ec!lt. gutge!uach.t wlrd, so wollen WIr a.l's innere mich noch gut an ,den 24. Dezem-
SüzralI'shs.che F raktu)Illl1iur flelsts. t,ellen, daßd!le I ber .. ;\elll 'cl ;\, P "'d t . " .. , an 'U il 1 ZUJUiem raSill en :en 
darm ~nthaltenen Bestllnmungen ,em Mmdes.t- des ehemaligen Gewerk!schaftsbunde'8 der 
maß vo.n Forderungen zum Inhalt haben, dIe o"ste ·Clh·s~,l. A b 'te ",_A. A t 1,1J. 

• • • •• I . 'rr8il I 'Illi'en T er· r U.l1/u! 'lIges, e.ll.~en 
zur Bes,eltlgung erlItte.ner UnbIll d18nen, 3>0.- O'e1 ßt '1' h ..1' . . G b' .. b lllen mu e, wel lC. an 1UJ18lSem 
we!.t Sle auf dem e lete der aufgelüsten 1'a b . d M'tt I d t d b' . ..' " ge ar Je er I 1 '8 :ag'8:S an eIl m 
Dl,enst:verhaltm'sse zu v,era:81chnen 1St. ..1. d t' I te . ··b . K 1 unlli or; Im :TI ir8iSiSe meme,r u ngen (JIl-

,W,enn in dieses Gesetz 'auch die Land- und 
Forstarbeiter einbezogeru worden Is,ind und da
mit, erstmalig vün den bisherigen Gepflügen
heiten abgehend, auch di'e Arbeiter in der 
Land- und Fors.twirtschaft die Nutznießung 
dieses Gesetzes erhalte.n werden, so. ist das 
nur recht und billig, weil ja .auch in der L!and
und Fürstwirtschaft Arheite,r und AngesteJlte 
gemaßregelt würden sind, weil auch hier Ar
beiter und Angestellte aus· pülitischen Grün
den vo.n ihren Die.nstpOisten enUernt' wurden. 

Die Anrechnung der Dienstzeiten bei der 
Wieidereiulstellung ist natürlich nicht in dem 
in der Regierungsvürlage v.orgesehenen Aus
maß erfülgt. Man hat vor allem dagegen ein
gewendet, daß die 'volle Anrechnung dieser 
durch die Maßregelung erfülgt,en Außer
dieiistsetzung aus wirtschaftlichen Gnünden 
nicht möglich i:st. Wir haben aber mehr 
wirtschaHliche Depressiünen über uns er
gehen lassen müssen, um feststeHen zu kön
nen, .das d;ielSie,s gerill'gfü·g.ige M.aß der Wileder
gutmachung nicht an dies,en Dingen h~tte 
zu .schieiit:e·rrn hr\alU~hen. WenITll in den V'er,hiand>
lungen des Aus.schussels für sozial-e Ver
waltung gesagt worden ist, daß man die 
Grenzen dieses Oesetzes nicht zu weit ziehen 
sühl'e und natürlich dafür vorzus-orgen habe, 
daß nicht Querul.anten dieselS Gesetz dazu 
benützen können, um vie.neichteinseitig 
Rechte geltend zu machen,sü bietet dieses 
Gesetz doch die -Gewähr daflür, daß nur jene 
Dienlstnehmer die Vorteile des Gesetzes 
in Anspruch nehmen können, die gerade nach 
dieser Richtung seit 1933 bis zum Befreiungs
tag im Jahre 1945 wirklich zu den pülitisch 
VIerfolgten gehlÖrten. 

l,egen interv-enj}erte, um dii,e bescheidenen 
Ansprüche, d,}e ;UlliSi durch dias. Gesetz von 1934 
gel:assen wur,den, zu urgieren. Der 
Erfülg w,ar der, daß im Jälnner 1937 
dieseos. Gesetz in Kraft gesetzt wurde; als 
ich aber mit ·einigell Küllegen be1sammen 
war, um über die zu ergreifenden Maß
llaJhmelII, ZJU U:IlIs,evem Recht ~u !kommen, zu 
beraten, wurden wir von der Staatspolizei 
ve~haftet und hinte~ Sohloß Thnd Riegel ge
setzt. Das war der Dank dafür, daß wir uns 
um die Kolle.gensch,aft angenommen hatten. 

Weitler list no.oh die Regelung der ver
traglichen Vereinbarungen über Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse auslständig. Hier hat es 
neben den staatlichen Einrichtungen in den 
ver.schiedenen Organi'siationen und Wirt
schaftskörperll auch Zuschußinstitute ge
geben, auf die die Arbeiter und Angest.eHten 
nie und nimmer verzichten können und für 
die wir eheste Wäedergutmachung verlangen. 
Wir ve~langen vor allem, daß die Regelung 
dieser bestandenen PensioIlJs- und Zuschuf~
einrichtungen 18{) bald ,aIs möglic.h er
folgen möge, weH ·sich in der Zwischen
zeit herausgeisteIlt h.at, daß die Hinter
bliebenen . dieser Männer, die jahrzehnte
lang im Dienst dies'er Organisationen 
und ihrer Wirtschaft:sbetriebe gest runden 
sind, heute in der bittersten Not le.ben. 

Eine teilweise Wiedergutmachung in der 
Regelung ·der Rechte aus Sozialverlsic.he
rungSIVerhäHnilslsen ist ja durch das Süzialver
sicher\mgs'-Ülberleitungsgeseta: bereits erfolgt 
und doOrt in den §§ 112, 113 ff. festgelegt. 
Durch diese Bestimmungen des Sozialver
sicherungs-überleitung:sge:setZies wird vor 
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allem die Anrechnung der :verlorengegange
nen Z·eH für die! Angels:tellte'llversich-e'TU'ng 
jener p.er.s·onen, die unter das· Wiedereiru-
6te.l1'lln1gisgesertz faHen, während eie.r Arbeits
los.igkeit oder der nicht ver.slicherungs'
pflichtigen Belschäfhgung geregelt. 

Wir erachten diesels vo.rlieg.ende Gesetz als 
einen Fortschritt. Es ist aber s.elbstver.ständ
lieh, daß wir der Beratung und der gesetz
lichen R'egelung des' ge:samten Fragenkom
pl,exes unselT erlhöhtels A'UJgenmerlk zJUwenden 
werden. nie Soz.iaUsti'sehe Partei wird daher 
mit Rüok,slicht auf den Umst.and, daß 
diese Regelung eine.n Fortls,chritt auf die,sem 
Gebiet bedeutet, für die Ges,etzesvürlagc 
stimmen. (Be1fa:ll bei d,en Sozialisten.) 

Abg. Lakowitsch: Hohes Haus! Der Kreis 
jener Geschädigten, die durch dielses Gesetz 
einer Wi.edergutmachung teilhaftig werden 
sollen, wurde bereits vom Herrn Bericht
erstatter und meinen beiden Herren Vor
rednern umrissen. Wodurch ·sich aber dieses 
Ges,etz von den MSherig,en Gesetzen, die sich 
mit -Wiedergutmachung beschäftigen, unter
scheidet, liegt im folgenden: 

Die Belastung~ür die Aufbringung der 
Wiedergutmachung trifft nach den bisher be
schlo,ssenen GesetZien die Gesamtheit der Be
völkerung, den Staat. In diesem Gesetz abe,r 
wird die Wiedergutmachung einem eng um
ris,senen Kreis, also jenen DienstgebeTu, die 
Entlassungen auf Grund der im Gesetz ange
führten Gründ.e vorgenommen haben, auf
erlegt. Wenn diese Lösung der DieUishrer
hältnisse auf Grund. eigenmächtigen HandeIns 
oder aus politischem Fanatismus heraus er
folgt ilst, -erscheint esselbstveTständlich nur 
recht und billig, daß die1jenigen, di,e sie ver
u~sacht haben, auch zur Wiedergutmachung 
herang8'wgen werden. 

Dieses Gesetz :sieht aber auch vor, daß alle 
Dienstg.e:ber, die auf Grund gesetzlicher Be
IstLmmulIl,gen J1a:llIdle~ti8n, denen Isiie isioh ja 
zu diesem Zeitpunkt nicht entziehen 
konnten, ebenso wie die Nachfolger jener 
Dienstgeber zur Wiede,rgutmachung heran
gezogen werden :sOlllen. ßs ist nun 'begreiflich, 
daß v,iele Dienstge-ber ArbeibSlverhältnis:se ge
löst haben, weil sie sich eben dem geisetz
lichen Zwang nicht entziehen konnten, und 
daß oft Rechts,naClhfolger dieser Unternehmun
gen an der Llösung jener Die'll'sbverhältnis1se 
absolut Is,chuldlos .s,ind, die nun dennoch zur 
Wiied-ergutmachung herangezogen werden ,sol
len. Dies bedeutet ,eine IBelastung der Wirt
schaft, die sie a[be,r doch in dem Bestreben 
auf sich genommen hat, ihr gut Teil an der 
Wiedergutmachung 'zu leisten. Eine Schwierig
keit bestand auch aus dem Grunde, weil ja 
der Umfang des Kreises der Per.sonen, dem 

Wiedergutmachung zu leisten ist, derzeit ab
solut nicht Ibelkannt ist. 

Von· einem de,r Herren Vorredner wurde 
behauptet, daß di,elses Gesetz g,egenüber der 
Regierung:svorlage Verschlechterungen er
·litten habe. Es muß demgegenüber 
aber .auch ausdrücklich darauf verwieslen 
werden, daß das Ges.etzin seiner jetzigen 
Fa:stSung gegenüber der Regierung,svor
lage auch versc:hiedentliche Verbesserungen 
aufweist. So wurde vor allem 'zum el"stenmal 
die Land- und F.orstarbeiterschaft einbezogen. 
Es war in der Regierung'svorlage vorgesehen, 
daß Dienstzeit,en, die in. der Zwischenzeit auf 
anderenDienSll:plätzen verbracht wurden, nicht 
einzubeziehen wären. Di'8!se Bestimmung 
wurde gestrichen und damit auch eine wesent
liche Verbesserung ge.g,enüber der Regie
run.gsvorlag.e erreicht. Daß in dem Wieder
einsteHungsauSischuß eine Parität angestr,ebt 
wurde,ent'spricht, glaube ich, lediglich einem 
Ger,echtigkeitsge.fü'hl und wenig·er polititschen 
Erwägungen. 

Da dieselS ,Ges·etz nun doch immerhin Ver
bes1serungen gegenüber der Regierung'SlVor
lage ,aufweist und gewi:sse Einschränkungen 
deSiWegen vorg,enommen wurden, weil man 
den Kr·eis der von diesem Gesetz Betrof
f.enen und die Höhe deI" zu erbringenden 
Leistung-en noch niDht gen au kennt, 
so möchte ioh darauf verweisen, daß 
dies lediglich aus dem Grund.e ge'schehen ist, 
um diesem Hesetz nicht nur Optilk, sondern 
Inhalt zu 'verleihen. Den:n Optik. wäre, -es dann 
gewesen, wenn man Leiogtungen auferlegt 
hätte, die vielleicht von denen, die :sie zu 
erbringen haben, nicht hätten ,erbracht 
werden 'könn,en. 

Das vorliegende Gesetz, soll aber auch den 
Beweis erbringen, daß das österreichische 
Volk ernstlich gewillt ist, Geschädigten und 
solchen, die Unrecht e,rlitten haben, wieder 
zu ihrem Recht zu ver heUen und die erlitte
nen Schäden wenigstens t,eilweise, soweit es 
die Leistungsrähi.gkeit zuläßt, wieder _gutzu
machen. Ich hoffe und W1ÜIlsche, daß dieses 
Bestreben über den Kreis des Hohen Hauses 
hinaus bekannt wird, ünd zwar gerade in 
Jenen Kreisen der Ausland,östeneieher, die 
vielfach das ernstliche ißestrehen deröster
reichis.chen B8'V'ö~kerung, Wiedergutmachun.g 
zu leist,en, nicht so werten, ja im Gegenteil 
geradezu anders auslegen. 

Aus diesen Gründen und gemäß den von 
_ mir gebrachten 'Erläuterungen wird auch 
meine Partei diesem IGesetz die Zustimmung 
erteilen. (Beifall bei der österreichischoo 
Volkspartei. ) 

* 
Der GelSietzen:twurf w,ind in z'w ei t e, rund 

d r i t t <e r Lesung e i Jl! 15 tim m .i g b e
s chi 0 IS ISI ,e n. 
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Präsident: Hohels Haus! Im Einvernehmen 
mit den Parteien lege ich 'folgenden A n
t rag vor (li;eSit): 

"Der Herr Bunde,spräsident wird ersucht, 
die Frühjahrstagung 1947 der V. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates mit 5. Juli 
1947 für beendetzu ,e,flkLären. 

Gemäß Artikel 28, Absatz (4), des Bundlels
Verfassungsgesetzes wird der Ausschuß für 
soziale Verwaltung beauftragt, seine Arbeiten 
auch nach Beendigung der Frühjahrstagung 
fortzus,etzen. " 

• 
D-er Antrag wird an g e no m m e n. 

Di.e Tagesordnung ist e rs eh ö p f 1. 

Präsident: Ich weiß, daß die Herren un<! 
auch die Frauen Abgeordneten während der 
Ferien nicht Urlaub im vollen Sinne des 
Wortes haben, isondern daß ihre V erpflic:h
tung,enals Volksvertreter weitergehen und 
sie sich gewiß 'sehr häufi,g verpflichtet fühlen 
werd,en, diesen Anforderungen zu ·entspre
ehen. Um so ,inniger ist darum mein Wunsch, 
daß di.e kurze Zeit der Ferien des Hohen 
Hauses Jedem ·einzelnen von Ihnen e.u 'seiner 
gesundheitlichen Erholung di,enen möge. 

Damit schließe ich die Sitzung. (Die Ab
geordneten ,erheben sich und spenden dem 
Präsidenten lebhaften BeifaLl.) 

SchlUß der 'Sitzung: 11 Uhr 30 Minuten. 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei. 4959 47 
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